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Der „SachsenJäger“ ist seit Januar 2020 die offizielle Verbands- 
zeitschrift des Landesjagdverbandes Sachsen e. V.
Sie richtet sich aber nicht ausschließlich an die Mitglieder des 
Verbandes, sondern wird einem breiten Kreis von interessier-
ten Jägern zusätzlich zugänglich gemacht. Dies geschieht durch 
Auslagen bei den sächsischen Jagdschulen, in Fachgeschäften, 
Übungsplätzen, unteren Jagdbehörden, Jagdhundezüchtern, 
Messen, etc. Die Startauflage beträgt 7.000 Zeitschriften.

Der „SachsenJäger“ hat eine klare Struktur und widmet sich 
aktuellen Themen, die für die Jagd und die  Jagdausübungsbe-
rechtigten von Interesse und wichtig sind. Aber es wird auch 
Praxisberichte geben, beispielsweise zur Hundearbeit, der Vor-
bereitung von Jagden oder der Wildbretvermarktung. Regiona-
le Jagdzeitschriften haben in vielen Bundesländern eine  lange 
Traditon, in Sachsen war eine solche Zeitschrift überfällig. Das 
Redaktionsteam ist entsprechend motiviert, ein Qualitätspro-
dukt zu entwickeln. 

Für die Mitglieder des Landesjagdverbandes gibt es in der 
Heftmitte einen Einhefter von 4 – 8 Seiten. In diesem Teil kon-

+ Interna für Mitglieder des LJVSN e. V. 
als Mittelhefter mit aktuellen Informationen und 

Terminen aus den regionalen  
Jagdverbänden

zentrieren sich die Mitteilungen aus den Kreisverbänden. Hier 
ist Raum für Jubilare, Ehrungen, Informationen aus den Hege- 
ringen und regionalen Veranstaltungen.

Es besteht die Möglichkeit der Anzeigenschaltung gewerblich 
und privat (Kleinanzeigen), wobei der private Kleinanzeigenteil, 
im Unterschied zum Heft, vierspaltig aufgebaut ist. 
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Druckauflage
7.000 Exemplare

Erscheinungsweise
Die Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr, 
jeweils zur Quartalsmitte.

Anzeigenschluss/Agenturprovision
Der Anzeigenschluss ist i. d. R. vier Wochen vorher.
Die Agenturprovision beträgt 15 % auf die Anzeigenpreise.

Bezugspreis
Jahresabonnement, inkl. Versandkosten  13,60 €
Einzelverkaufspreis  3,50 €

Mehrwertsteuer
Die Preise für gewerbliche Anzeigen verstehen sich netto, zu-
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Zahlungsbedingungen
Zahlbar netto sofort nach Rechnungserhalt, 2% Skonto bei 
Vorauszahlung und Bankeinzug. Reine Barauslagen (z. B. zu-
sätzl. Postporto bei Beilagen) und Rechnungsbeträge für Ge-
legenheitsanzeigen sind nicht skontofähig.

Rücktrittsrecht
Nur nach besonderer Vereinbarung, vier Wochen vor Anz-
eigenschluss. Vom Rücktrittsrecht ausgeschlossen sind Um-
schlagseitenbelegung und Beihefter.

Zusätzliche Bedingungen des Verlages
Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Konditio-
nen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird. Bei 
fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen 
übernimmt der Verlag hierbei keine Haftung für die Richtig-
keit der Angaben.

Zeitschriftenformat
DIN A4 (b x h) 210,0 mm x 297,0 mm
Satzspiegel (b x h)  175,0 mm x 242,0 mm
1 Spalte (b) 55,0 mm

Druckverfahren
Offsetdruck, 70er Raster

Buchbinderische Weiterverarbeitung
Klammerheftung im Rücken.
Interne Ausgaben mit Mittelhefter.

Themenschwerpunkte
• Aktuelles 
• Politik
• Jagdpraxis
• Waffenrecht 
• Ausrüstung
• Hundewesen
• Naturschutz
• Wildarten
• Brauchtum
• Wald mit Wild
• Falknerei
• Gastverbände
• Wildbretvermarktung
• Rezepte
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Anzeigen im Anschnitt werden über die gesamte Hefthöhe 
bzw. -breite gesetzt. Ein umlaufender Anschnittsbereich von  
3 mm ist hierbei erforderlich, um ein sauberes Endergebnis zu  
erhalten. Alle Anzeigen werden als solche ausgewiesen.

Anzeigen im Satzspiegel Anzeigen im Anschnitt

Anzeigen im Satzspiegel sind im redaktionellen Teil eingebun-
den und werden, falls es das Motiv erfordert, mit einem dün-
nen Rahmen versehen. Alle Anzeigen werden als solche aus-
gewiesen.

1 Seite 2/3 Seite hoch 1/3 Seite hoch

1/2 Seite quer 1/3  Seite 1/6 Seite hoch

1/4 Seite quer 1/6 Seite quer 1/12 Seite

1 Seite 2/3 Seite hoch 1/3 Seite hoch

1/2 Seite quer 1/3 Seite quer 1/4 Seite quer 

Anzeigen  
im Satzspiegel

Breite x Höhe  
in mm

Preis /Anzeige
in Euro

1 Seite 175 x 242 1.314,00

2/3 Seite hoch 115 x 242 964,00

1/2 Seite quer 175 x 121 690,00

1/3 Seite hoch 55 x 242 504,00

1/3 Seite 115 x 121 504,00

1/4 Seite quer 175 x 60 352,00

1/6 Seite hoch 55 x 121 236,00

1/6 Seite quer 115 x 60 236,00

1/12 Seite 55 x 60 122,00

Anzeigen  
im Anschnitt

Breite x Höhe  
in mm

Preis /Anzeige  
in Euro

1 Seite 
U2 / U3 / U4 sowie innen

210 x 297 1.380,00

2/3 Seite hoch 135 x 297 1.012,00

1/2 Seite quer 210 x 146 725,00

1/3 Seite hoch 75 x 297 530,00

1/3 Seite quer 210 x 100 530,00

1/4 Seite quer 210 x 75 370,00

Bsp. 1/2 Seite quer
Endformat
175 x 121 mm

Anschnitt 3 mm
Anschnittsformat
181 x 127 mm 

Preise

sämtliche Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Vorzugsplatzierung: 10 % Aufschlag

1/2 Seite 
quer

175 x 121 mm
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Kleinanzeigen/Rubrikanzeigen
Diese erscheinen im separaten Anzeigenteil!

1-spaltig (1 Spalte je 40 mm breit)
Basispreis, bis 5 Zeilen á 30 Zeichen 15,00 €
Basispreis, bis 10 Zeilen á 30 Zeichen 30,00 €
jede weitere Zeile 3,00 €
Chiffregebühr 8,00 €

Bitte beachten Sie beim Verfassen Ihrer Anzeige:
Laut Waffengesetz müssen Anzeigen, in denen erlaubnispflich-
tige Schusswaffen oder Munition zum Verkauf oder Tausch 
angeboten werden, folgenden Hinweis beinhalten: „Abgabe 
nur an Inhaber einer Erwerbererlaubnis“. Bei nicht erlaubnis-
pflichtigen Schusswaffen und Munition sowie sonstigen Waf-
fen, muss folgender Zusatz abgedruckt werden: „Abgabe nur 
an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr“. 

Rabatte
Malstaffel  ab 2 Anzeigen 5 %
 ab 4 Anzeigen  10 %
 ab 6 Anzeigen  15 %
Mengenstaffel ab 1 Seiten  5 %
 ab 2 Seiten  10 %
 ab 4 Seiten  15 %

Rabatte werden gewährt bei Anzeigenschaltung innerhalb 
des Abschlusszeitraumes. Auf Beilagen und Beihefter wer-
den keine Rabatte gewährt.

Beilagen
Vollbeilagen (Preis bis 25 g)  118,00 €/1.000
zuzüglich der aktuellen Postgebühren. 
Teilbelegungen sind möglich!

Technische Bedingungen
Das Höchstformat darf nur 200 x 285 mm betragen oder auf 
diese Größe gefalzt sein (kein Leporello). 
Beilagen werden maschinell eingefügt und liegen bei mehr-
seitigen Beilagen mit der geschlossenen Seite parallel zum 
Rücken des Heftes.

Anlieferung
Die Beilagen bitten wir einwandfrei verarbeitet und verpackt 
anzuliefern. Sie müssen bis spätestens 14 Tage vor Erschei-
nungstag des Heftes fracht- und spesenfrei beim Verlag ein-
treffen. 

Im Interesse einer fehlerfreien Weiterverarbeitung bit-
ten wir um die Angabe der Stückzahl der Transporteinheit, 
Zeitschriftentitel und Heftnummer in den Begleitpapieren. 
Außerdem sollte an jeder Verpackungseinheit sichtbar ein 
Muster angebracht sein. Vor Auftragsbestätigung ist grund-
sätzlich ein Muster erforderlich! 

Preise für Mehrgewichte nur auf Anfrage.

Sonderleistungen
Die Herstellung der Beilagen führen wir gerne für Sie durch – 
bitte erfragen Sie die Preise.
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Für alle Anzeigen- und Beilagenaufträge gelten mit ihrer Erteilung die Konditionen der Preisliste, der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und der Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages. Für den Verlag 
sind davon abweichende Bedingungen des Auftraggebers unverbindlich, wenn dieser nicht binnen einer 
Woche seit der Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inseren-
ten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuru-
fen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sol-
len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen 
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzei-
gen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht. 

8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. 

 Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.    

 Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Bei-
lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadens-
ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-
sehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt 
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfül-
lungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hi naus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung 

für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betref-
fenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Män-
geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsäch-
liche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber14 Tagen 
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste er-
sichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines An-
zeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen. 

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Es werden nur Vollbelege ge-
liefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfühnungen hat 
der Auftraggeber zu tragen. 

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufla-
ge oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie 

  bei einer Auflage bis zu  50 000 Exemplaren  20 v.H.,

  bei einer Auflage bis zu  100 000 Exemplaren 15 v.H.,

  bei einer Auflage bis zu  500 000 Exemplaren 10 v.H., beträgt.

 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der  Verlag 
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen wer-
den nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

 Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflich-
tet zu sein.

 Der Verlag behält sich im lnteresse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiter-
leitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 

im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes gelegt, ist als Gerichts-
stand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)  Die Werbe-Agenturen und Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

b)  Bei Änderungen der Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neuen Bedingungen sofort in Kraft.

c)  Werbe-Agenturen und Werbungsmittler erhalten Provision für Anzeigen- und Beilagenaufträge von 
Werbungtreibenden des Handels, Handwerks und Gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet, wenn 
die Aufträge zum Grundpreis abgerechnet werden, vorausgesetzt, dass die Werbe-Agenturen und 
Werbungsmittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h. die Aufträge dem 
Verlag unmittelbar erteilen und Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefern. Anzeigenaufträge, die zu 
abweichenden Preisen (ohne Nachlass) abzurechnen sind, können Werbe-Agenturen und Werbungs-
mittlern nur provisioniert werden, wenn die Inserenten nicht im Verbreitungsgebiet ansässig sind.

d)  Die Auftraggeber haften für alle Folgen und Schäden, die sich für den Verlag besonders aufgrund pres-
serechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften aus dem Inhalt der Anzeigen und 
Beilagen durch deren Abdruck oder Streuung ergeben können. Die Auftraggeber haben den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, wobei der Verlag nicht verpflichtet ist, zu prüfen, ob durch die 
Anzeigen oder Beilagen Rechte Dritter beeinträchtigt werden, was auch für die Ausführung sistierter 
Aufträge zutrifft. Der Inserent ist verpflichtet, die Kosten des Abdrucks einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu den jeweils gültigen Tarifprei-
sen zu tragen.

e)  Im Falle gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens der Zeitung und somit der Anzeige infolge hö-
herer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Auf-
trägen und Leistung von Schadenersatz; für nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht veröffentlichte 
Anzeigen bzw. Beilagen wird ebenfalls kein Schadenersatz geleistet.

f)  Der Auftraggeber hat den Abdruck seiner Anzeige sofort nach Erscheinen zu prüfen. Der Verlag lehnt 
Ansprüche auf Zahlungsminderung oder Ersatz ab, wenn bei zu wiederholenden Aufnahmen der glei-
che Fehler unterläuft, ohne dass der Auftraggeber eine Berichtigung vor Wiedergabe der nächsten 
Anzeige verlangt.

g)  Inkassoberechtigt sind nur mit entsprechenden Ausweisen versehene Angestellte des Verlages.

h)  Wird der Verlag beim Bankeinzugsverfahren durch Gründe, die der Kunde zu vertreten hat, rückbela-
stet, so hat der Auftraggeber die entstehenden Kosten zu tragen. Rechnungsbetrag und Kosten werden 
sofort fällig; jeglicher Skonto entfällt.

i)  Gerichtsstand für das Mahnverfahren (§§ 688 ff. ZPO) ist der Sitz des Verlages.

k)  Für Anzeigen in Sonderseiten und Sonderbeilagen können vom Verlag abweichende Preise festgesetzt 
werden. Darüberhinaus sind Abweichungen von den in den Mediadaten (Preisliste) genannten Preisen 
im Rahmen einzelvertraglicher Absprachen möglich. Insbesondere gilt dies für bezahlte, als Anzeige 
kenntlich gemachte Textbeiträge.

l)  Bei blatthohen Anzeigen wird die volle Satzspiegelhöhe berechnet.

m)  Beilagen sind gefalzt anzuliefern. Der Verlag behält sich vor, in die gleiche Ausgabe weitere Beilagen 
einzulegen. Der Verlag hat bei technischen Schwierigkeiten das Recht, den Beilagenauftrag auf  ver-
schiedene Termine aufzuteilen.

n)  Der Verlag verteilt die Beilagen mit der geschäftsüblichen Sorgfalt, wobei bis zu 3 % Fehlzustellungen 
oder Verlust als verkehrsüblich gelten.

o)  Für die richtige Wiedergabe undeutlicher Manuskripte und für Übermittlungsfehler bei telefonisch 
aufgegebenen Anzeigen und telefonisch veranlassten Änderungen wird keine Gewähr übernommen. 
Abbestellungen – grundsätzlich schriftlich – können nur berücksichtigt werden, wenn dies die technische 
Fertigstellung der Zeitung nicht beeinträchtigt.


